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MELCHIOR - ABSCHIEBUNGSHAFT - KOMMENTAR 
ANHANG: Entscheidungen im Volltext 

Hanseatisches OLG Hamburg
vom 03. Februar 2004 
- 2 Wx 128/02 - 

Zur Haft nach § 57 Abs. 2 Satz 2 AuslG (kleine Sicherungshaft) 

Zitierweise: Hanseat. OLG Hamburg  v. 03.02.2004 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang

Wortlaut der Entscheidung 

HANSEATISCHES OBERLANDESGERICHT 
Beschluß
2 Wx 128/02
...................                   

In der Freiheitsentziehungssache

......................

hat das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg, 2. Zivilsenat, am 3. Februar 2004 
durch .......................... 
beschlossen: 

1) Auf die weitere Beschwerde der Betroffenen gegen den Beschluss des Landgerichts Hamburg, Zivilkammer 10, vom 25. November 2002, wird der Beschluss des Landgerichts Hamburg vom 25. November 2002, durch den die sofortige Beschwerde der Betroffenen gegen die Anordnung der Sicherungshaft durch das Amtsgericht Hamburg vom 1. 
Juli 2002 zurückgewiesen wurde, aufgehoben und festgestellt, dass die Haftanordnung des Amtsgerichts Hamburg vom 1.7.2002 rechtswidrig gewesen ist. 

2) Gerichtskosten für das Beschwerdeverfahren und das Verfahren vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht werden nicht erhoben. 

3) Der Betroffenen in dem Beschwerdeverfahren und in dem Rechtsbeschwerdeverfahren entstandene außergerichtliche Kosten werden der Beteiligten auferlegt. 

4) Der Geschäftswert für das Verfahren vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht wird auf 3,000,00 € festgesetzt. 

Gründe: 

Die sofortige Beschwerde ist gem. § 103 Abs. 2 S. 1 AuslG i.V.m. §§ 1, 3 S.2, 7 FEVG, 27 Abs. 1, 29 Abs. 1 + 2 FGG statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt. 

Die sofortige weitere Beschwerde ist insbesondere auch nicht  durch die Erledigung der Hauptsache in Form des Ablaufs der Haftdauer bis zum 10 Juli 2002 und die nachfolgende 
Abschiebung der Betroffenen unzulässig geworden. Die Betroffene hat aufgrund des mit ihrer Inhaftierung verbundenen gravierenden Eingriffs in ihr Grundrecht auf Freiheit einen Anspruch auf eine nachfolgende Entscheidung hinsichtlich der Feststellung einer eventuellen Rechtswidrigkeit der Haftanordnung sowie über die Verpflichtung zur Kostentragung. Es ist insoweit ein Rehabilitierungsinteresse der Betroffenen anzunehmen (BVerfG in NJW 2002 S. 2456), welches die Betroffene mit Schriftsatz vom 10. Oktober 2002 ausdrücklich geltend gemacht hat. 

Der Beschluss des Landgerichts vom 25. November 2002, durch den die Beschwerde infolge der Erledigung als unzulässig verworfen worden ist, ist daher rechtsfehlerhaft. 

Der Senat hat von einer Aufhebung und Zurückverweisung gleichwohl abgesehen, da die weitere Beschwerde zulässig und begründet ist, ohne dass weitere Ermittlungen gem. § 12 FGG erforderlich wären. Die angefochtene Entscheidung des Amtsgerichts beruht auf einer Verletzung des Gesetzes (§ 27 Abs. 1 S. 1 FGG). Dabei kann offen bleiben, ob die Rechtswidrigkeit bereits daraus folgt, dass weder der Rechtsanwalt der Betroffenen von der Anhörung informiert, noch die Betroffene ersichtlich auf ihr Recht, sich anwaltlich vertreten zu lassen (§ 13 FGG) hingewiesen worden ist. Das Amtsgericht hat rechtsfehlerhaft das Vorliegen der Voraussetzungen des § 57 Abs. 2 S. 2 i.V.m. § 57 Abs. 2 Nr. 5 AuslG angenommen. § 57 AuslG als freiheitsbeschränkendes Gesetz ist verfassungskonform so auszulegen, dass der Bedeutung von Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG Rechnung getragen wird (BayObLG InfAuslR 1999 S. 82, 83). Auch im Rahmen von § 57 Abs. 2 Satz 2 ist daher Voraussetzung einer Haftanordnung, die Annahme einer wesentlichen Erschwerung oder Vereitelung der Abschiebung aufgrund konkreter Umstände im zu beurteilenden Einzelfall, die eine gewisse Wahrscheinlichkeit begründen, gerade diese Betroffene würde sich ohne die Inhaftierung der Abschiebung entziehen. Das Amtsgericht hat seine Entscheidung alleine darauf begründet, dass die Betroffene 1995 illegal einreiste und die Möglichkeit, freiwillig auszureisen, nicht genutzt hat. Der Entscheidung fehlt die gebotene Würdigung der Gesamtumstände. Die Betroffene ist seit dem 29. Mai 2001 verheiratet und Mutter zweier Mädchen, die eine deutsche Schule besuchen. Nach ihrer illegalen Einreise hat sie mit der Ausländerbehörde kooperiert und ist zu den ihr aufgegebenen Terminen erschienen. Nachdem sie am Tag ihrer Inhaftierung morgens um 4.00 Uhr von der Ausländerbehörde nicht angetroffen worden war, hat sie sich in Kenntnis dieser Tatsache um 9.00 Uhr freiwillig zur Ausländerbehörde begeben, um ihre bis zu diesem Zeitpunkt gültige Duldung zu verlängern. Die frühere Möglichkeit zur freiwilligen Ausreise hat die Betroffene nicht schlichtweg ungenutzt verstreichen lassen, sondern sie hat vielmehr von ihren Rechtsschutzmöglichkeiten gem. § 80 Abs. 5 VWGO Gebrauch gemacht. 

Diese nicht berücksichtigten Tatsachen darf der Senat selbst in seine Würdigung einbeziehen (Keidel/Kuntze/Meyer-Holz FGG 15. Aufl. § 27 Rn 56 m.w.N.). Die gebotene Gesamtwürdigung ergibt sodann, dass allein die illegale Einreise 1995 und eine bloße 
Reiseunwilligkeit der Betroffenen unter Ausnutzung der ihr zustehenden Rechtsmittel infolge der umfangreichen sonstigen Umstände angesichts der Freiheitsgarantie gem. Art 2 Abs. 2 GG nicht ausreichen, den Haftgrund der Annahme des Erschwerens oder Vereitelns der Abschiebung zu begründen. 

Gerichtskosten sind nicht zu erheben, da ein Gebührentatbestand gem. § 14 Abs. 3 FEVG nicht erfüllt ist 

Die Beteiligte hat der Betroffenen gem. § 16 Abs. 1 FEVG ihre Auslagen zu erstatten, da kein begründeter Anlass zur Stellung des Haftantrags vorgelegen hat. Zwar sind die Voraussetzungen für die Annahme eines begründeten Anlasses zur Stellung eines 
Haftantrages geringer als die Voraussetzungen des begründeten Verdachts des Entziehungswillens im Sinne von § 57 Abs. 2 Nr. 5 AuslG, jedoch hätte schon die Ausländerbehörde bei einer Gesamtwürdigung aller Umstände, insbesondere dem freiwilligen Erscheinen in der Behörde am 1. Juli 2002 davon ausgehen müssen, dass keine Notwendigkeit für eine Inhaftierung zur Sicherung der Abschiebung bestand und demzufolge von einer Antragstellung Abstand nehmen müssen. 

Die Entscheidung über den Gegenstandswert beruht auf §§ 131 Abs. 2, 30 Abs. 2 KostO.  

Abschließend erlaubt sich der Senat aufgrund des umfangreichen sonstigen Vorbringens der Betroffenen und der Beteiligten den Hinweis, dass die Frage der Rechtswidrigkeit der Ingewahrsamnahme der Betroffenen nicht Gegenstand dieses Beschwerdeverfahrens ist und diese Problematik durch den Beschluss des 
Landgerichts vom 9. Dezember 2002, gegen den kein weiteres Rechtsmittel eingelegt worden ist, entschieden ist.

Diesseits in das Internet eingestellt am 01.05.2004.
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